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allerdings besonders wichtige Seite des Staatsbegriffes erfasst werde. Gemeinsam ist allen juristi-
schen Lehren vom Staate der Gedanke, dass zwischen ihm und den seiner Herrschergewalt unter-

worfenen Personen ein Rechtsverhältnis mit wechselseitigen Rechten und Pflichten bestehe, dass
auch der Herrscher Rechtsnormen unterworfen sei und dass er seine Gewalt nur im Namen des

Staates ausübe. Meist) fällt diese Lehre zusammen mit der sogenannten Persönlichkeitstheorie,

der zufolge der Staat den Charakter einer juristischen Person besitzt, mag die Grundlage derselben
als natürliche Verbandseinheit (organische Theorie) oder als teleologische Einheit (Persönlichkeits-
theorie im engeren Sinne) formuliert werden.)

Es ist nicht zu bezweifeln, dass diese juristische Staatstheorie den Vorstellungen durchaus

entspricht, welche die Kulturstaaten der Gegenwart beherrschen. Ob sie aber geeignet ist, die
Grundlage für eine allgemeine Theorie des Staates abzugeben, muss denn doch bezweifelt werden.
Der Nachweis, dass in Wirklichkeit zu allen Zeiten das Verhältnis zwischen der Staatsgewalt und

den Staatsbürgern den Charakter eines Rechtsverhältnisses besass, dass auch der Inhaber der

Herrschergewalt durch das Recht gebunden war, wird wohl schwerlich erbracht werden können.)
Den grossen Kulturstaaten des alten Orients ist der Gedanke offensichtlich ganz fremd, dass zwischen

dem Herrscher und den Untertanen ein Rechtsverhältnis bestehe. Aber auch die griechische Staaten-

welt und das römische Imperium enthalten nur schwache Spuren der rechtsstaatlichen Idee. In

der Staatslehre des Aristoteles, welche einen so hohen Rang in der Geschichte der politischen Wissen-

schaft einnimmt, wird man nur wenige Bemerkungen finden, welche als eine juristische Auffassung
des Staates gedeutet werden können. Soll man wirklich annehmen, dass diesem umfassenden Geiste

das entscheidende Merkmal des Staatsbegriffes völlig entgangen sei? Das ist höchst unwahrschein-
lich; vielmehr liegt es nahe zu vermuten, dass die wirkliche Staatenwelt, die er so gründlich erforscht

hatte, ihm keinen Anlass bot, den Staat als Rechtsbegriff zu erfassen.)

Wenn man dennoch an dieser juristischen Auffassung festhalten wollte, dann wäre man ge-

nötigt, den Geltungsbereich des Staatsbegriffes auf die heutige europäisch-amerikanische Staaten-
welt einzuschränken; es würde dann die grosse geschichtliche Entwicklung bis zum Ende des acht-
zehnten Jahrhunderts herausfallen. Ein solches Verfahren kann aber vom wissenschaftlichen

Standpunkt nicht empfohlen werden. Unter diesen Umständen kann daher die juristische Formu-
lierung des Staatsbegriffes nur als eine historische Kategorie in der staatlichen Entwicklung, keines-
wegs aber als ein notwendiger Bestandteil des allgemeinen Staatsbegriffes aufgefasst werden. Wir
können also nur sagen, dass der Staat in der Gegenwart, vielleicht in der Zukunft,  auch   ein Rechts-

begriff sei.

V. Energetische Theorie.

Die juristische Theorie des Staates kann aber auch aus dem Grunde nicht als eine das

Wesen dieser Einrichtung erfassende Begriffsbestimmung angesehen werden, weil sie doch immer

25) Anders Loening a. a. O. Er erblicktimStaateeinRechtsverhältnis. Jellinek meint, dass es

noch eine dritte Möglichkeit einer juristischen Auffassung des Staates gebe, der Staat als Rechtsobjekt
(S. 157). Das ist ein Irrtum; hierin liegt eine Negation von Rechtsbeziehungen zwischen dem Herrscher und den
Beherrschten.

26) Gegen die Konstruktion des Staates als juristische Person erklärt sich mit beachtenswerten Ar-

gumenten Otto Mayer in der oben zitierten Festschrift; vgl. auch Dugnit a. a. O

27) Loening anerkennt S. 694, dass in der absoluten Monarchie der Herrscher seine Gewalt rechtlich un-

beschränkt auszuüben hat. Bezüglich Russlands bemerkt er S. 720, dass hier bis 1905 die reine Form der unbe-

schränkten Monarchie bestand; nicht einmal die Thronfolge-Ordnung habe den Kaiser gebunden. Wie stimmt es

aber damit, dass (S. 704) der Staat stets ein Rechtsverhältnis zwischen dem Inhaber der Gewalt und der Beherrsch-

ten sei, dass (S. 713) auch der Herrscher dem Rechte unterworfen sei? War also denn Russland bis 1905 kein Staat?

28) Jellinek erklärt einmal (S. 361) es als eine historische Frage, ob der Staat durch das Recht ge-

bunden sei. Das ist ganz richtig, aber im Widerspruch mit seiner Darstellung auf S. 132 ff, wonach der Staat stets

ein Rechtsbegriff sei, „Die juristische Erkenntnis des Staates hat zum Gegenstande die Erkenntnis der vom

Staate ausgehenden, seine Institute und Funktionen zu beherrschen bestimmten Rechtsnormen.‘‘ (S. 132.)
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den Staat nur als eine gedankliche Operation, als eine zu bestimmten Zwecken vorgenommene

Synthese erfasst.) Wenn wir nun aber in Erwägung ziehen, dass die ganze Weltgeschichte er-

füllt ist von den Wirkungen, welche die staatlichen Verbindungen der Menschen nach aussen und
im Innern ausgeübt haben, so ist der Gedanke unabweislich, dass wir es beim Staate mit einer

Realität, mit einer der Welt des Seins angehörigen Erscheinung zu tun haben. Die organische

Theorie hat dies richtig herausgefühlt, aber eine Erklärung versucht, welche nicht vollkommen be-
friedigt, da für eine Reihe von staatlichen Gebilden die Konstruktion eines Gesamtwillens aus der

Vereinigung der Einzelwillen kein Abbild der Wirklichkeit darstellt. Es muss also ein anderer

Weg gesucht werden, welcher dahin führt, die reale Natur des Staates so zu beschreiben, dass alle

im Laufe der Weltgeschichte auftauchenden staatlichen Verbindungen der Menschen dadurch
erfasst werden können.

In dem Begriffe der Energie, wie ihn die moderne Naturwissenschaft ausgebildet hat,
dürfte dieses Ziel annäherungsweise erreicht werden. Dieser Begriff beschränkt sich nicht auf die

mechanischen und chemischen Kräfte, sondern hat bereits in der Biologie seine Anwendung ge-
funden in der viel geschmähten, aber doch unentbehrlichen Lebenskraft. Dieselbe setzt sich aller-

dings in letzter Linie aus mechanischen und chemischen Kräften zusammen, bildet aber doch eine

eigenartige, von diesen Elementen verschiedene, höhere Gestaltung der Energie. Es steht nichts

im Wege, eine neue Erscheinungsform, die soziale Energie als die Ursache aller jener Wirkungen zu

bezeichnen. welche aus einer eigentümlichen Zusammenfassung biologischer Energien hervorgeht.
In der Tat ist es nicht zu bezweifeln, dass wir es beim Staate mit einer Kraft-Erscheinung zu tun

haben,) deren Elemente zwar in den physischen und psychischen Energien der einzelnen zum

Staate gehörigen Menschen gegeben sind, welche aber doch verschieden ist von einer blossen Sum-

mierung dieser Kräfte. Schon der Umstand, dass die Komponenten dieser Gesamtkraft im stän-
digen Wechsel begriffen sind, während diese einen dauernden Charakter an sich trägt, bezeugt die

Selbständigkeit der aus dem Zusammenwirken hervorgehenden Energie.

Indem die einzelnen, staatlich vereinigten Menschen physische, ökonomische, geistige und
moralische Kräfte dem Ganzen, das wir Staat nennen, zur Verfügung stellen, hören sie aber durch-

aus nicht auf, selbständige Kraft-Zentren zu bilden. Dadurch entsteht eine eigentümliche Wechsel-

wirkung zwischen der zur Selbständigkeit erhobenen Gesamtenergie und den Einzelkräften, welche
das ständige Reservoir der Gesamtkraft darstellen. Es können daraus Gegensätze und Reibungen
entstehen, für welche der physische Organismus kein Vorbild abgeben kann, weil hier von vorn-

herein alles auf ein geordnetes Zusammenwirken abgestellt ist. Die Tatsache, der zufolge die ein-
zelnen Staatsglieder einen Teil ihrer Kräfte und Leistungen dem Staate zur Verfügung stellen,

29) Daher dürfte auch die vom methodologischen Standpunkte interessante Ausführung Max Webers

im Archiv für Sozialpolitik Bd. 19, S. 74), derzufolge der Staat nur eine gedankliche Synthese von Hand-
lungen der Menschen bedeute, dem Wesen des Staates nicht gerecht werden. Dann wäre der letztere abhängig von

den jeweiligen, unter sich  verschiedenen Vorstellungen, welche die Menschen sich vom Staate bilden; so richtig

Loening S. 701. Allein auch dieser Schriftsteller bleibt im Bereiche der blossen Vorstellung vom Staate, wenn er

ihn als Rechteverhältnis  bezeichnet. Durch die Hinzufügung des Beiwortes „real‘‘ hört dasselbe nicht auf, etwas
bloss Gedachtes zu bilden.

30) Der Hauptvertreter der modernen Energetik, W. Ostwald, hat in seinem Werke „Die energetischen

Grundlagen der Kulturwissenschaft" (1909) das 12. Kapitel der Betrachtung des Staates gewidmet („der Staat und
seine Gewalt‘‘). Der erwartungsvolle Leser erfährt dabei eine gewisse Enttäuschung. Hier wird von der Bedeutung

der Kriegsheere und von der Konzentration des Geldkapitals gesprochen; jener Staat sei am mächtigsten, welcher
über die beste Armee und über das meiste Geld verfüge (S. 169 ff). Dass das heilige Römische Reich zu Grunde

gegangen ist, weil es keine zusammengefasste Energie darstellte (S. 160), dürfte schwerlich als eine neue Auffassung

bezeichnet werden können. Auch was Ostwald S. 110 über die Lehre Rousseaus vorbringt, zeigt, dass er auf dem

Gebiet der Staatslehre nicht genügend orientiert ist. Spuren der energetischen Auffassung des Staates finden sich

schon bei Spinoza, dessen Lehre vom Staatsvertrage, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe, keinen juristischen,

sondern einen realpsychologischen Charakter an sich trägt. Vgl. meine Abhandlung in Grünhuts Zeitschrift Bd. 34

S. 451 und jetzt Rosin in der Festschrift für Gierke „Bismarck und Spinoza“ S. 383 ff.
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kann verschiedene Ursachen haben. Sie kann einfach die Folge eines urwüchsigen Instinktes sein,
wie er schon in den sog. Tierstaaten zum Ausdruck kommt. Es kann das Gefühl der Furcht vor

einer höheren göttlichen oder menschlichen Gewalt, es kann das Gefühl der Liebe zum Herrscher

oder zum genossenschaftlichen Verbande ausschlaggebend sein; es kann die Gewohnheit oder ein-

fach die Indolenz dieses Verhalten der Menschen herbeiführen; es kann schliesslich vernünftige

Erwägung, bewusste Reflexion denselben Effekt haben.)
Die so gesammelten, sachlichen und persönlichen Dienstleistungen führen zu dauernden

Einrichtungen, in welchen die Gesamtkraft ihren Ausdruck findet. Dabei ist es durchaus nicht
notwendig, dass jene Menschen, welche als Glieder des Staatsverbandes die Quellen für diese höhere

Energiedarstellen, auch die Verfügung über dieselbe ganz oder teilweise besitzen. In den despoti-
schen Staatsformen tritt dies am klarsten hervor; aber auchin den zivilisierten Staatsformen ist

die Verfügungsgewalt keineswegs so geordnet, dass sie gleichmässig auf diejenigen verteilt ist,
welche ihre Kräfte zur Bildung der Gesamtenergie zur Verfügung stellen. Zum Begriffe des Rechts-

staates genügt es vollkommen, wenn allgemeine Regeln darüber bestehen, unter welchen Voraus-

setzungen von den einzelnen Bürgern Leistungen für den Staat in Anspruch genommen werden
können und darüber, welche Personen berechtigt sind, über die geschaffene Gesamtkraft zu ver-

fügen. Erst die Ziehung solcher Grenzen bewirkt, dass das Verhältnis der Einzelnen zum Staate
durch Rechtsregeln bestimmt wird; erst unter dieser Voraussetzung wird der Staat auch zum Rechts-

begriffe, ohne damit seine wahre Natur zu ändern, nämlich seinen energetischen Charakter. Dar-

nach erscheint der Staat als die Gesamtheit der Einrichtungen, welche
dazu dienen, die Kollektivkraft eines Volkes zu bilden und über

sie zu verfügen.

VI. Die Lehre vom Staatszweck.

In einem Handbuche der Politik darf eine prinzipielle Erörterung über den Staatszweck

nicht fehlen.) Da finden wir zunächst die auffallende Erscheinung, dass manche Autoren die

Berechtigung der Frage nach dem Staatszwecke überhaupt in Abrede stellen. In dieser Auffassung
begegnen sich merkwürdigerweise einzelne begeisterte Apostel der Staatsidee mit radikalen Gegnern
derselben. Wer in dem Staate eine göttliche Einrichtung erblickt, wer auch nur annimmt,

derselbe eine Verkörperung der sittlichen Idee oder eine Inkarnation der Vernunft bedeute, wird

leicht geneigt sein, die Frage nach dem Zwecke des Staates als eine Herabwürdigung dieser erhabenen
Institution, mindestens als eine überflüssige Problemstellung zu bezeichnen. Umgekehrt behaupten
die Vertreter der soziologischen Staatsidee, namentlich aber die Theoretiker des Sozialismus und

Anarchismus, dass der Staat überhaupt oder mindestens der Staat in der bisherigen Geschichts-
entwicklung als nackte Klassenherrschaft keinen besonderen Zweckgedanken zum Ausdruck bringe.
Er sei ein Fabelwesen; in Wirklichkeit handelt es sich dabei immer nur um die egoistischen Zwecke

der herrschenden Gesellschaftsgruppen.)

31) Eine gewisse Verwandtschaft hat die hier angedeutete Auffassung des Staates mit der Lehre Berolz-

heimers. Er erblickt (a. a. 0. S. 23, 24)im Staate denrechtsartifiziellenGrund-Kraftquell.Kraftist,wasWirkung
tatsächlich verursacht; artifiziell istjeneKraft, die mit der Bildung menschlicher Gemeinschaftverbänden geschaffen

wird. Die staatlich organisierte Menschheit weist gegenüber der vorstaatlichen Gruppengemeinschaft ein Plus
an Kraft auf. Dieser Kraftgewinn erfolgt aber nicht durch bewusst planmässiges Handeln, vielmehr regelmässig

durch religiöse Illusion (S. 57). Dazu möchte ich, eingehende Auseinandersetzung vorbehalten, kurz be-
merken, dass die religiöse Illusion für die Anfänger des Staatslebens gewiss höchst bedeutungsvoll erscheint, aber

später durch andere psychologische Momente ersetzt wird. Auch würde der Staat richtiger nicht als Kraft-

quelle      zubezeichnensein (denn  die Quelle der erhöhten Kraft liegtimmer in dem einzelnenMenschen), viel-
mehr ist der Staat identisch mit der Gesamtkraft des Volkes, bei deren Bildung und Organisation die Rechtsordnung-

wie ichim Gegenssatze zu Berolzheimer glaube, nur eine selkundäre Rolle spielt. Jedenfalls verdienen dieoriginellen

Darlegungen des genannten Schriftstellers vollste Beachtung.32) Dass diese Frage für eine sein juristische Betrachtung des Staates keine Bedeutung besitzt, hebt treffend

hervor Bernatzik a. a. O. S, 235, 241

33) So bes. A. Menger a. a. O.S. 201: „Die Staaten als solche haben gar keinen Zweck, sondern nur ihre

Machthaber.“
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